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Betreff: Anfrage des Stadtrates Andreas Scholtyssek (CDU/FDP-Fraktion) zur 

personellen Ausstattung der geplanten dritten Wache der Berufsfeuerwehr 
  
 
 
Der Oberbürgermeister hat in seinem Bericht zur Stadtratssitzung am 26. April 2017 
verkündet, dass die dritte Wache der Berufsfeuerwehr nunmehr 2021 in Betrieb gehen soll 
(ursprünglich war 2018 avisiert). Die Planungsleistungen wurden inzwischen 
ausgeschrieben. Die neue Wache soll mit einem zusätzlichen Drehleiterfahrzeug 
ausgestattet werden.  
 

1. Wird die Stadtverwaltung zur Besetzung des Fahrzeugs neue Mitarbeiter bei der 
Berufsfeuerwehr einstellen?  
 

2. Wenn ja, wann? Wenn nein, warum nicht?  

 
gez. Andreas Scholtyssek 
Stadtrat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOP: 
Vorlagen-Nummer:  VI/2017/03117 
Datum:   31.05.2017 
Bezug-Nummer.   
PSP-Element/ Sachkonto:  
Verfasser:   Scholtyssek, 
Andreas 
Plandatum:     
   



 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)                         15. Juni 2017 
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters 
 
 
 
 
 
Sitzung des Stadtrates am 21.06.2017 
Anfrage des Stadtrates Andreas Scholtyssek (CDU/FDP-Fraktion) zur personellen 
Ausstattung der geplanten dritten Wache der Berufsfeuerwehr 
Vorlagen-Nummer: VI/2017/03117 
TOP: 10.3 
 
 
 
Antwort der Verwaltung: 
 
Die Inbetriebnahme der dritten Wachen im Jahr 2021 wurde in der mittelfristigen 
Finanzplanung der vorhergehenden Jahre bereits stets berücksichtigt, unter Beachtung der 
Förderrahmenbedingungen des Landes. Dies vorangestellt, kann die Anfrage wie folgt 
beantwortet werden: 
 
1. Wird die Stadtverwaltung zur Besetzung des Fahrzeugs neue Mitarbeiter bei der 
Berufsfeuerwehr einstellen? 
 
Über die personelle und technische Ausstattung der neuen Wache kann erst mit Vorlage 
einer konkreten Planungsgrundlage informiert werden, voraussichtlich Ende des Jahres 
2017.  
 
Grundsätzlich werden Personalbedarfe fortlaufend im Rahmen der Ausbildung von 
Brandmeisteranwärtern sowie bei der Einstellung von Bediensteten im feuerwehrtechnischen 
Dienst berücksichtigt.  
 
 
2. Wenn ja, wann? Wenn nein, warum nicht? 
Siehe oben 
 
 
 
 
 
Dr. Bernd Wiegand 
Oberbürgermeister 
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